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Beschlussvorschlag 
 
A.) Auf den Widerspruch des Oberbürgermeisters vom 16.12.2025 gegen den in der Sitzung 
der Bürgerschaft vom 08.12.2025 gefassten Beschluss BV-P-ö/08/0167-04 hebt die 
Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

 
aa) diesen Beschluss auf, 

 
bb) Ziffer 2 dieses Beschlusses auf. 

 
B) Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald gibt dem Widerspruch des 
Oberbürgermeisters vom 16.12.2025 gegen den in der Sitzung der Bürgerschaft vom 
08.12.2025 gefassten Beschluss BV-P-ö/08/0167-04 nicht statt. 
 

Sachdarstellung 
 
Der Oberbürgermeister hat dem vorgenannten Beschluss (Anlage 1) am 16.12.2025 
widersprochen. Die ausführliche Argumentation ist dem Widerspruch des 
Oberbürgermeisters (Anlage 2) zu entnehmen. 
  
Da der Widerspruch fristgemäß nach § 33 Abs. 1 der Kommunalverfassung M-V (KV M-V) 
eingegangen ist, hat er aufschiebende Wirkung. Die Bürgerschaft muss folglich in ihrer 
nächsten regulären Sitzung darüber entscheiden, ob dem Widerspruch teilweise oder in der 
Gesamtheit stattgegeben wird.  
Sollte eine vollständige Aufhebung der Fall sein, kann in der Sache neu entschieden werden. 
 
Der Widerspruch des Oberbürgermeisters gegen den Beschluss vom 08.12.2025 (BV-P-
ö/08/0167-04) erfolgt, da dieser dessen Ziff. 2 als rechtswidrig erachtete. Da der Beschluss 
aus vier Ziffern besteht, die nicht in wechselbezüglicher Bedingtheit in Verbindung 
miteinander stehen, ist der Bürgerschaft mit der Beschlussvorlage zudem die Gelegenheit zu 
geben, abzustimmen, ob der Beschluss auch ohne dessen Ziffer 2 von einer demokratischen 
Mehrheit gedeckt ist. 
  
Sollte sich die Bürgerschaft dazu entscheiden, dem Widerspruch nicht stattzugeben, kann 
der Oberbürgermeister gemäß § 33 Abs. 1 S. 1 KV-M-V den Beschluss beanstanden. 
 



In der Version wurde der letzte Satz der Sachdarstellung redaktionell verändert. 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 
Finanzielle Auswirkungen  Ja  Nein 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen in Folgejahren  Ja  Nein 
 
 
 

Prüfauftrag an die Verwaltung   Ja  Nein 
 

 

 

Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 

Ja, positiv Ja, negativ Nein 
  x 

 
Begründung: 
 

 

Anlage/n 
 

1 Beschluss BV-P-ö/08/067-04 öffentlich 
 

2 Widerspruch vom 16.12.2025 öffentlich 
 

 


